
Beschlüsse aus der 10. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 26.11.2025 
 
 
Beschluss 10/2025/3: 

 

Der Gemeinderat beschließt gemäß § 73 SächsGemO Abs. 5 die Annahme von Spenden für 
den Zeitraum vom 16.10.2025 – 15.11.2025. 
 
 
Beschluss 10/2025/4: 

 
Hiermit stellt der Gemeinderat die Jahresrechnung 2018 der Gemeinde Bad Brambach wie 
folgt fest: 
 
Jahresergebnis lt. Ergebnisrechnung 2018             92.393,53 €  

Das Basiskapital beläuft sich auf     11.433.384,05 €  

Zahlungsmittelsaldo aus laufender   

Verwaltungstätigkeit lt. Finanzrechnung 2018 -          44.155,61 €  

Zahlungsmittelsaldo aus Investitions-    

tätigkeit lt. Finanzrechnung 2018          285.000,85 €  

Zahlungsmittelsaldo aus    

Finanzierungstätigkeit lt. Finanzrechnung 2018             47.914,29 €  

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 
2018 

-     201.106,71 €  

Bilanzsumme     16.202.686,36 €  

Liquide Mittel          130.805,79 €  

 
 
Beschluss 10/2025/5: 
 
Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 
jeweils geltenden Fassung beschließt der Gemeinderat in der Sitzung vom 26.11.2025 die 
Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025. 
 
 
Beschluss 10/2025/6: 
 
Der Gemeinderat bestellt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft S + C Audit GmbH, Straubing 
als Rechtsnachfolger der bisherigen Prüfungsgesellschaft HKMS Plauen für die Prüfung und 
Feststellung der Jahresabschlüsse 2023 bis 2025 zum Preis von jeweils netto 7.500,00 € zzgl. 
der gesetzlichen MwSt. und Auslagen. 
 
 
Beschluss 10/2025/7: 

 

Der Gemeinderat Bad Brambach erteilt der Firma B & P GmbH Dresden für die Erstellung 
eines erweiterten Haushaltstrukturkonzeptes den Zuschlag gemäß § 22a Nr. 1 SächsFAG zum 
Preis von netto 24.660,00 Euro. 
 
 
 



Beschluss 10/2025/8: 
 
Der Gemeinderat beschließt die geänderte Satzung über die Erhebung von Benutzungs- und 
Friedhofsunterhaltungsgebühren sowie Benutzungsordnung vom 26.11.2025 mit Inkrafttreten 
vom 01.01.2026. 
 
 
 
 
Beschlüsse, die verfahrenstechnische Angelegenheiten betreffen, sind nicht aufgeführt. 


